Merkblatt zur Basisförderung

FÖRDERUNG VON BILDUNGSMASSNAHMEN

aus Mitteln der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.

(vgl. Ziffer II.1. f) in Verbindung mit Ziffer III.7. der Richtlinien 

in der jeweils geltenden Fassung)

 1.
Förderfähig sind vorrangig Bildungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige sowie für ehrenamtliche Mitarbeiter, die insbesondere der Weiterentwicklung folgender Bereiche dienen:


- Förderung und Stützung der Selbsthilfe,


- Integration Behinderter und Nichtbehinderter,


- Aktivierung der Eltern und Angehörigen,


- Aktivierung und Qualifizierung ehrenamtlicher Mitarbeit.

 2.
Fortbildung und kontinuierliche Schulung von hauptamtlichen Mitarbeitern in der Behindertenhilfe sind grundsätzlich Aufgabe der jeweiligen Wohlfahrtsverbände 


oder Fachverbände und können mit Ausnahme von Maßnahmen nach Ziffern 2 a) und b) nicht aus Mitteln der Aktion Mensch bezuschusst werden.


a)
Jedoch sind Bildungsmaßnahmen in den o.g. Bereichen förderfähig, die als gemeinsame Bildungsmaßnahmen von hauptamtlichen Mitarbeitern und Menschen mit Behinderungen, Angehörigen oder ehrenamtlichen Mitarbeitern durchgeführt werden.


b)
Gefördert werden können auch Bildungsmaßnahmen für hauptamtliche Mitarbeiter in den o.g. Bereichen, wenn sie der Information, Schulung und Implementierung innovativer Konzepte der Behindertenhilfe dienen. Ein entsprechendes Konzept ist dem Antrag beizufügen.

 3.
Förderfähig sind Anträge von Landes- oder Bundesorganisationen sowie von örtlichen Organisationen, sofern diese zumindest auf Landesebene tätig sind.

 4.
Bewilligt werden können Zuschüsse für direkt zurechenbare Maßnahmekosten wie:


- Unterbringung und Verpflegung,


- Reise- und Fahrtkosten gemäß Bundesreisekostengesetz,


- Honorare,


- Raumkosten und


- Dokumentationskosten in angemessenem Rahmen.


Personalkosten hauptamtlicher Mitarbeiter sowie kalkulatorische Kosten können nicht berücksichtigt werden.

 5.
Die Antragsteller sind verpflichtet, mindestens 20% Eigenmittel einzubringen und sich um öffentliche Zuschüsse sowie um Zuschüsse Dritter zu bemühen.

 6.
Der Zuschuss beträgt in der Regel bis zu 50% der anerkennungsfähigen Kosten. Als finanzielle Obergrenze für Honorare gilt die Honorar- und Beitragsordnung für die Abteilung Fort- und Weiterbildung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge in der jeweils gültigen Fassung. Darüber hinaus können 10% des Aktion Mensch-Zuschusses als Sachkostenpauschale gewährt werden.

 7.
Der Antragsteller hat ein Programm, eine detaillierte Kostenberechnung sowie einen Finanzierungsplan vorzulegen. Teilnehmerbeiträge und Drittmittel sind auszuweisen.

 8.
Anträge auf Gewährung von Zuschüssen sind auf den entsprechenden Antragsformularen einschließlich der erforderlichen Unterlagen


- in dreifacher Ausfertigung bei einem der im Kuratorium vertretenen 

         Spitzen-/Bundesverbände* einzureichen, sofern der Antragsteller einem dieser Verbände angeschlossen ist,


- in einfacher Ausfertigung, sofern der Antragsteller keinem der o.g. Verbände 

         angehört, direkt bei der

Geschäftsstelle der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.,

Holbeinstraße 13-15, 53175 Bonn,

       einzureichen.

 9.
Im übrigen gelten die Förderrichtlinien der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V. in der jeweils gültigen Fassung.

Bonn, den 01.01.2002

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der EKD, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte

